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BEKANNTMACHUNG
Satzung über die Reinigung der öffentlichen

Straßen in der Gemeinde Köhn
Aufgrund des $ 4 der Gemtlndeordnung für Schl«swig-Holi(eIn i.d.p.
vom 23,07.1996 (GVOBI. ScW.-H. Seite 529). zuletzt geändert durch
Gtsetz vom 16.12.1997 (QVOBl. Schl.-H. Seite 474/ 1998 Seite 35)
des § 45 Straßen- und Wegegwetze» des Landes Schleswig-Holstein
(StiWG) l.d.F. der Bekanntmachung vom 02.04.1996 (OVOB1. Schl.-
H.,	Seite 413) wird nach Beschlußfassung durch die
Gemeindevertretung vom 17. Oktober 2000 folgende Satzung
«lassen:

$ I Gegenstand der Reinigungspdfdit
(I )Die Gemeinde betreibt die Reinigung der dem Cffentlichen Verkehr
gewidmeten Straßen, Wege und PiStie (Öffentliche Straßen) Innerhalb
der geschlossenen Ortslagen von Köhn und POlsen, sowie die Ortstelle
Seikenrade, MOhfen, Moorrehmen als öffentliche Einrichtung, soweit
die Reinlgungspflichl nicht nach § 2 anderen übertragen wird.
(2)	Die Reinigungspflicht der Gemeinde umfaßt die .Reinigung der
Fahrbahnen und der Gehwege. Zur Fahrbahn gehören auch die
Trennstreifen, befestigten Seltenstrelfen, die Bushalteslellenbuchten
sowie die Radwege. Gehwege sind alle Straßenteile, deren Benutzung
durch Fußgänger vorgesehen od« geboten Ist; als Gehwege gelte«
auch die gemeinsamen Rad-und Gehwege nach $ 41 Abs. 2StVO.
(3)	Zur Reinigung gehört auch der Winterdienst. Dieser umfaßt das
Schne«riumen auf den Fahrbahnen und Gehwegen sowie bei Schne«-
und EisglStte das Bestreuen der Gehwege, Fußgängerüberwege und
der besonders gefährlichen Stellen auf den Fahrbahnen, bei denen die
Gefahr auch bei Anwendung der Im Verkehr erforderlichen Sorgfalt
nicht oder nicht rechtzeitig erkennbar Ist.

$ 2 Übertragung der Reinigungspflicht
(1)	Die Relnigungspflicht für die im anliegenden Straßenverzeichnis
kennilich gemachten Gehwege/Fahrradwege sowie Rinnsteine und
RegenelnlSufe wird in der Frontlänge der anliegenden Grundstöcke
den ElgentOmem auferlegt.
Das StraSenverzeichnis ist Bestandteil dieser Satzung.
(2)	An Stelle des EigenlQmers trifft die Reinigungspflicht
I.	den Erbbauberechtigten,
2.	den Nießbraucher, sofern er das gesamte Grundstock selbst nutzt,
3.	den dinglich Wohnberechtigten, sofern Ihm das ganze
Wohngebäude zur Hutzung Oberlassen ist.
(3)	Auf Antrag des Reinigungspflichtigen kann ein Dritter durch
schriftliche Erklärung gegenober der Gemeinde mit deren
Zustimmung die Relnigungspflicht an seiner Stelle Obemehmen, wenn
«Ine ausreichende Haftpflichtversicherung nachgewiesen wird; die
Zustimmung ist jederzeit widemiflich und nur solange wirksam, wie
die Haftpflichtversicherung besteht.

$ 3 Art und Umfang der Qbertragenen Relnigungspflicht
(1)	Die Reinigungspflicht umfaßt die Säuberung der in § 2 Abs. I
genannten Flächen elnschlieülich der Beseitigung von Abfällen und
Laub. Wildwachsende Kräuter sind zu entfernen, wenn dadurch die
nutzbare Breite von Geh- und Radwegen eingeschränkt wird.
(2)	Gehwege/Fahrradwege sind ganzjährig im monatlichen
Reinigungsrhythmus am 1. Samstag jeden Monats zu säubern. Die
Einliufe in Entwässerungsanlagen und die Hydranten sind sauber zu
halten. Belästigende Staubentwicklung ist zu vermelden. Kehricht und
sonstiger Unrat sind nach Beendigung der Säuberung unverzüglich zu
entfernen.
(3)	Die Gehwege/Fahrradwege sind von Schnee freizuhalten.
(4)	ÄyfAGehwegen/FahrrädwegfQ. Ist bei Eis- und Schneegläjte zu
streuen, wobei die Verwendung von Salz oder sonstigen auftauenden
Stoffen grundsätzlich unterbleiben sollte; Ihre Verwendung ist nur
erlaubt,

a)	In besonderen klimatischen Ausnahmefällen (z.B. Eisregen),
In denen durch Einsatz von abstumpfenden Mitteln keine
hinreichende Streuwirkung zu erzielen Ist

b)	an besonders gefährlichen Stellen an Gehwegen, zum
Beispiel Treppen, Rampen, BrOckenauf- oder abgängen,
starken Gefälle- bzw. Steigungsstrecken oder ähnlichen

.Gehwegabschnitten.
Baumscheiben und begiflnte Flächen dürfen nicht mit Salz oder
sonstigen auftauenden Materialien bestreut, salzhaltig^ oder sonstige
auftauende Mittel enthaltender Schnee darf auf ihnen nicht abgelagert
werden.

(5)	In der Zeit von 7.00 Uhr bis 20.00 Uhr gefallener Schnee und
entstandene Glätte sind unverzüglich nach Beendigung des
Schneefalls bzw. nach dem Entstehen der Glätte zu beseitigen. Nach
20.00 Uhr gefallener Schnee und entstandene Glätte sind werktags bis
8.00 Uhr, sonn- und feiertags bis 9.00 Uhr des folgenden Tages zu
beseitigen.
(6)	An Haltestellen für öffentliche Verkehrsmittel oder för Schulbusse
mössen die Gehwege so von Schnee freigehalten und bei Glitte
bestreut werden, daß ein gefahrloser Zu- und Abgang gewährleistet Ist
(7)	Der Schnee Ist auf dem an die Fahtbahn grenzenden Teil des
Gehweges oder -wo dies nicht möglich Ist- (auf dem Grundstock) so
zu lagern, daß der Fußgänger- und Fahrverkehr hierdurch glicht mehr
als unvermeidbar gefährdet oder behindert wird. Die Bintäufe In
Entwässerungsanlagen und die Hydrantenstandorte sind von Eis und
Schnee freizuhalten. Schnee und Eis von Grundstöcken dörfen nicht
auf den'Gehweg und die Fahrbahn geschafft werden.

$ 4 AußergenShnllche Verunreinigung
Wer eine öffentliche Straße über das übliche Maß hinaus verunreinigt,
hat gemäß 5 46 StrWG die-Verunreinigung ohne Aufforderung und
ohne schuldhafte Verzögerung zu beseitigen. Andernfalls kann die
Gemeinde die Verunreinigung auf Kosten des Vemrsachers
beseitigen. Unberührt bleibt die Verpflichtung des
Relnlgungspfllehtigen, die Verunreinigung zu beseitigen, soweit ihm
dies zumutbar Ist.

{ 5 GrondstOcksbegHff
(1)	Grundstock im Sinne dieser Satzung ist gnindsltzlich das
Grundstock im bOrgerlich-iechtlichen Sinne.
(2)	Als anliegend Im Sinne dieser Satzung gilt ein Grundstock dann,
wenn es an Bestandteile der Straße heranreicht. Als anliegend gilt ein
Grundstück auch djnn, wenn es durch Grtln- oder Geländestreifen, die
keiner selbständigen Nutzung dienen, von der Straße getrennt ist.

} 6 Ordnungswidrigkellen
(1)	Für die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten gilt § 56 StrWG und
} 23 FStrG. Ordnungswidrig handelt, wer-vorsätzlich oder fahrlässig
1.	seiner Reinigungspflicht nach $ 2 dieser Satzung nicht nachkommt,
2.	gegen ein Ge- oder Verbot des 5 3 dieser Satzung verstößt.
(2)	Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 mit
einer Geldbuße bis zu 1.000,-- DM geahndet werden.

§ 7 Ausnahmen
Befreiungen von der Verpllichtung zur Reinigung der Straßen können
ganz oder teilweise nur dann auf besonderep Antrag erteilt werden,
wenn auch unter Berücksichtigung des allgemeinen Wohles die
Durchführung der Reinigung dem Pflichtigen nicht zugemutet werden
kann.

i 8 Verarbeitung personenbezogener Daten
(1) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach dieser Sauung Ist die
Gemeinde berechtigt, die erforderlichen personen- und
grundstocksbezogenen Daten aus den Unterlagen des
Grundbuchamtes, des Kaiasteramtes, des Meldeamtes, Steueramtes
und Bauamtes des Amtes Probstei und der unteren
Bauaufslcht;behörde zu verwenden. Insbesondere Ist die Gemeinde
berechtigt,

I. Angaben aus den Grundsteuerakten und Bauakten, wer
GrundstOckseigemOmeriri und/oder GnindstückselgentOmer
des jeweils zu reinigenden Grundstflckej' ist und deren
und/oder dessen Anschrift, sofem 5 31 Abs.3
Abgabenordnung nicht entgegensteht;

• 2. Angaben des Grundbuchamtes aus den Grundbuehaklen und
des Katasteramtes aus seinen Akten, wer Grundstücks-

o elgentümerin und/oder GrundsiOckseigentOmer des jeweils
zu reinigenden Grundstückes ist und deren und/oder dessen
Anschrift;

3.Angaben	des Einwohnermeldeamtes aus dem Melderegister
Ober die Anschrift der GrundstOckselgentümerin undfoder
des Grundstückseigentümers des jeweils zu reinigenden
Grundstücks, sofem | 2 Abs.4 des Undesmeldegeselzes
nicht entgegensteht;

4.Angaben	des Katasteramtes zu den Abmessungen der jeweils
zu reinigenden Grundstücke;

5.	Angaben der unleren Bauaufsichtsbehörde zur Abgrenzung
' der öffentlichen Grundstocke zu den jeweils zu reinigenden

GmndstOcken;
6.	Angaben des Grundbuchamtes bzw. des Katasteramtes zur

.Abgrenzung der gemeindlichen Grundstücke zu den jeweils
zu reinigenden Privatgrundstücken

I

zu verwenden.'	• ,
(2) Die nacti'Abs.l erhobenen Sowie die.weiteren Im Zusammenha
mit ! dir " Straßehielnigung >angefallenen' und anfallend
personen bezogenen Daten darf die Gemeinde nur. zum Zweck <
Erfilllürig' IhW Aufgaben als' Trägerin 'def Straßenreinlgu
verwenden, speichern und weiterveiarbeiten. Bezüglich der Löschu
der ."personenbezogenen' Daten findet $ 19 Ab!
LandesdatenscliulzgeselzAnwendung..r " '

v"	} 91nkrafltre(en	' '
Diese Salzung tritt am Tage nach Ihrer Bekanntmachung in Kra
Gleichzeitig tritt die Satzung vom 15. März 1965 außef Kraft.
Die1 vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und
bekanntzumachen.	• ' •
Köhn.'den 17. Oktober 2000

' Gemeinde Köhn - gez. j," Krohn * BÜrgenttelster

Anlage gern.-} 2 Abs. j der Siraßenreinigungsiatzung derGemelnd
Köhn vom 17. Oktober 2000.. '

' Straßenverzeichnis
Fflr dit nachstehenden-Straßen wird die Reinigung folgend
Straßenteile In der Frontlänge den ElgentOmem der anliegend
Grundstöcke auferlegt:	. •.	¦ ,
< die Gehwege;'.
•	die begehbaren Seitenstrelfeni
•	die Radwegej auch soweit deren Benutzung fÜrFußgänfcer geboten
Ist,. ..."

•die Rinnsteine,
•djeals Parkplatz für Kraftfahrzeuge besonders gekennzeichneten
Flächen. '.

&) Am See-	i) KöhnerHegbök q) Schulstraße
b) Am Schießstand j) KöhnerHof ' r) Stakentelch
C) Blikenweg	k) Lampenkoppel s) Tannenweg
d)	Buchenweg, 1) LOttMeierhof . t) Wiesenhof
e)	Dorfring	m)MöorTehmen • u) Wulfsbarg
f)	Dorfstraße ' n) Mühlen	v) ZumBIesterfel-
g)	Elchenweg	o) MOhlenweg w)ZumBrook
h)	Hauptstraße p) Püisener Straße

- , BEKANNTMACHUNG -i.s ¦ < =: J (D
J;'", •. j.	X;

zur AnpassuDg örtlicher Satzungen an den EURO .
(EURO-AnpnssungssateHngftr-^. ...

der Gem'eiride K6hn vom 08. Augi^t 2QÖ1) ,'a f
'Die Öemelndevertrelung der Gemeinde Köhn hat In ihrer Sitzung am' .
08. AugüstJOOI die folgenden Satzunger) beschlossen^•,
Artikel 1 Änderung «ler Satzung Obtr'jlie'Re[rllgurig'der

Öffentlichen Slraßen vom,17. Oktober 2000	V'
Aufgrund des § 4 der Gemeindeördriung fDr Sifjleswig-HÖlstelnln'der
Fassung der Bekanntmachung vom 23. Juli 1996. (ÖVOBI. Schl.-H. £
529)'mit Berichtigung vom 30. Mal 1997 (GVOBI. Schl,-H. s;350),t
geändert durch Gesetz vom 18. März 1997 (GVOBI. Schl.*H. S. 147): j
und durch Gesetz vom 16.'Dezember 1997 (GVOBI. Schl,-H. S. 4^4)',
mit Berichtigung vom 14. Januar [998 (GVOBI. Schl.-H. S,35).-des$i'
45 Straßen- imd Wegegesetz des Landes Schlesivig-Holsleln (StrWG), J
i. d..F. der Bekanntmachung vom 02. April 1996 (GVOBI. Schl.-H. Sil
413) und des § 1 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schles-jl
\vig-!tat$lein i. d. F. der Bekanntmachung vom 22. Juli 1996 (GVOBI. J
Schl.-H. S. 565), geändert durch Gesetz zur Änderung des Kommunal-
abgabengesetzes des Landes Scfiieswig-Holstein (KAG) vom 06. j
Februar 2001 (OVOB1.- Schl.-H. S. 14) wird nach Beschlussfassung >
der Gemeipdevertretung vom 08. August 2001 -folgende. Satzung i'
erlassen':	:
I. § 6 (Ordnuhgswldrfgkeiten) wird wie folgt neu'gefasst:-'.'. j'

§ 6 Ordnungswidrigkeiten

FOr die Ahndung von Ordnungswidrigkeilen gilt § 56 SlrWQ und
§ 23 FStrG, Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahr¬
lässig "V	' •; '
1.	seiner Reinigiingspflicht nach § 2 dieser Satzung nicht nach-
* kommt,-: '
2.	g^gen ein Ge- oder Verbot des § 3 dieser Satzung verstößt.'
3.	Nach'iViehrmallger Verwarnung droht eine Fremdvergabe auf'

Kosten der Anlieger.
Die Ordnungswidrigkeit kann In den Fallen des Absatzes 1 mit
einer Geldbilße bis zu 500,-Euro geahndet werden.

/


